
Landeskaderkriterien Saison 2025/2026        
 
 

EINZEL Meisterklasse 
 

A-Kader 

Junioren 
 

B-Kader 

Advanced Novice 
 

C-Kader 

Intermediate Novice 
 

D-Kader 

Basic Novice 
 

E-Kader 

Pre-Juvenile, Juvenile, 
Pre-Novice 

F-Kader 
1.Punkte Gesamtpunkte  

mind. 105 
U16 – 80 Punkte U14 – 65 Punkte U11 – 30 Punkte U12 – 23 Punkte Pre-Juvenile U  8 – 16 P. 

U17 – 85 Punkte U16 – 70 Punkte U14 – 32 Punkte U14 – 27 Punkte Juvenile        U10 – 18 P.  

U19 – 90 Punkte  U16 – 35 Punkte  Pre-Novice   U10 – 20 P. 
 

2.Wettkämpfe Teilnahme an mind. 
2 Bewerben: 
1x nat. 
davon 1x Vlbg.LM, 
oder International 
gemäß ISU/ÖWO 
und/oder ÖM 

Teilnahme an mind. 
2 Bewerben: 
1x nat. 
davon 1x Vlbg.LM, 
oder International 
gemäß ISU/ÖWO 
und/oder ÖM 

Teilnahme an mind. 
2 Bewerben: 
1x nat. 
davon 1x Vlbg.LM, 
oder International 
gemäß ISU/ÖWO 
und/oder ÖM 

Teilnahme an mind. 
2 Bewerben: 
1x nat. 
davon 1x Vlbg.LM, 
oder International 
gemäß ISU/ÖWO 
und/oder ÖM 

Teilnahme an mind. 
2 Bewerben: 
1x nat. 
davon 1x Vlbg.LM, 
oder International 
gemäß ISU/ÖWO 
 

Teilnahme an mind. 
2 Bewerben: 
1x nat. 
davon 1x Vlbg.LM, 
oder International 
gemäß ISU/ÖWO 
 

 

3.Startgruppe Meisterklasse Junioren Advanced Novice Intermediate Novice Basic Novice U  8  – Pre-Juvenile 1A 

U10 – Juvenile 1A 

U10 – Pre-Novice 2A 
 

 

Bestimmungen: 
Für die Aufnahme in den Kader ist das Vorliegen der Punkte 1 bis 3 erforderlich. Eine Sporttauglichkeitsbescheinigung ist obligatorisch. 
Die endgültige Entscheidung über die Aufnahme und den Verbleib in einem Kader trifft der Vorstand des VEV, es gibt keinerlei Ansprüche auf Aufnahme und Verbleib. 

Die Kaderpunkte können NUR in der von Skate Austria eingeteilten Kategorie erlaufen werden.  

Athlet*innen müssen die Kriterien für den Kader erbringen, dem sie in der nächsten Saison altersmäßig angehören werden.  
Stichtag der jeweiligen Alterskategorie ist der 01.07. Kaderpunkte müssen mind. 2x erreicht werden für den Verbleib im Landeskader. 

Kaderpunkte können nur in den jeweiligen A-Gruppen erbracht werden. 

Anpassungen der Kaderkriterien an ISU Regeländerungen während der Saison, bleiben vorbehalten. 

Für alle Bewerbe, die in Vorarlberg ausgetragen werden, ist die Teilnahme für Kaderathlet*innen  verpflichtend. 

Die Teilnahme beim Arge Alp ist für alle Kaderathlet*innen ab Intermediate Novice verpflichtend. Für Kaderathlet*innen in niedrigeren Kategorien nur, wenn es das 
Kontingent zulässt und eine 3 Minuten Kür zumutbar ist. Ausgenommen sind jene Athlet*innen, welche zur JWM, EM,WM entsendet werden, sofern einer dieser Events mit 
der Arge Alp kollidiert. Diese Ausnahmeregelung gilt auch für die Teilnahme an den Vlbg. Landesmeisterschaften. 

Eine krankheits- oder verletzungsbedingte Wettkampfpause ist dem VEV-Vorstand umgehend zu melden. Ein ärztliches Attest ist vorzulegen. Ein ärztlich genehmigter 
schrittweiser Wiedereinstieg ins Training ist mit dem VEV zu besprechen. Über den weiteren Verbleib im VEV-Kader, sowie Kürzungen der Kaderförderungen entscheidet der 
VEV-Vorstand. 

 


